Umsatzsteuerschuld bei Bauleistungen ... :

1. Bauleistungen

	Bauleistungen
	Keine Bauleistungen

(außer wenn Nebenleistungen zu Bauleistungen)



	Herstellung, Instansetzung, Instandhaltung, Änderung, Beseitigung von Bauwerken

Reinigung unter Veränderung der Oberfläche (abstrahlen, schleifen)

Wartungsarbeiten an Bauwerken oder Teilen von Bauwerken unter Veränderung, Bearbeitung oder Austausch von Teilen

Erhaltungsaufwendungen

Überlassung von Arbeitskräften, wenn diese für den Entleiher Bauleistungen erbringen

Bauwerke sind:

· Gebäude, 

· mit dem Boden verbundene oder infolge eigener Schwere auf ihm ruhende, aus Baustoffen oder Bauteilen mit baulichem Gerät hergestellte Anlagen, auch: 

· Fenster, Türen, 

· Bodenbeläge, 

· Heizungsanlagen, 

· mit dem Gebäude fest verbundene Einrichtungsgegenstände, wie Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen, Gaststätteneinrichtungen, Einbauküchen in Wohnhausanlagen

	Ausschließlich planerische Leistungen (z.B. von Statikern, Architekten, Garten- und Innenarchitekten, Vermessungs- und Bauingenieuren)

Reinigung von Räumen oder Flächen

Wartungsarbeiten an Bauwerken oder Teilen von Bauwerken

Materiallieferungen z.B. durch Baustoffhändler oder Baumärkte


2. Nachweis der Beauftragung des (Bau-) Unternehmers

Dieser Nachweis ist nicht zu erbringen, wenn der (Bau-)Unternehmer üblicherweise Bauleistungen erbringt (z.B. Baumeister, Maurermeister). In diesem Fall geht die Steuerschuld des (Sub-) Unternehmers immer auf den (Bau-) Unternehmer über.

In allen anderen (vermutlich seltenen) Fällen ist der (Sub-) Unternehmer vom Unternehmer darauf hinzuweisen, dass er selbst mit der Erbringung von Bauleistungen beauftragt wurde und dass daher nicht der (Sub-) Unternehmer sondern der (Bau-)Unternehmer die Umsatzsteuer schuldet. Dies kann z.B. in Form einer schriftlichen Bestätigung erfolgen, evtl. mit folgendem Text:

„Wir weisen Sie darauf hin, dass wir zur Erbringung dieser Bauleistungen beauftragt wurden und daher wir die Umsatzsteuer aus den von Ihnen zu erbringenden o.g. Leistungen schulden. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Rechnung ohne Umsatzsteuer auszustellen.“

Hier können zwei Fehler auftreten:

a) Behauptet der (Bau-) Unternehmer dies zu Unrecht, bleibt die Steuerschuld beim (Sub-) Unternehmer, doch schuldet auch der (Bau-) Unternehmer die Umsatzsteuer.

Der (Sub-) Unternehmer ist daher gut beraten, sich im Zweifel die o.g. Bestätigung geben zu lassen. Trotzdem hat er u.U. auch dann das Problem, die Umsatzsteuer nächträglich (z.B. Finanzamtsprüfung) entrichten zu müssen. Er kann sie später vielleicht nicht mehr vom (Bau-) Unternehmer zurückbekommen.

b) Erfolgt der o.g. Hinweis nicht und stellt der (Sub-) Unternehmer seine Rechnung daher mit Umsatzsteuer aus, kommt es trotzdem zum Übergang der Steuerschuld auf den (Bau-) Unternehmer. Zusätzlich schuldet der (Sub-) Unternehmer die auf seiner Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer gem. § 11 (12) UStG, der (Bau-) Unternehmer kann diese aber nicht als Vorsteuer abziehen.

Die Rechnung des (Sub-) Unternehmers wäre von diesem durch Neuausstellung ohne Umsatzsteuerausweis zu korrigieren um die Steuerschuld des (Sub-) Unternehmers zu beseitigen. 

3. Rechnungslegung bei Übergang der Steuerschuld

Der (Sub-) Unternehmer ist verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. Er hat in dieser Rechnung zusätzlich zu den übrigen Rechnungsbestandteilen

· die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des die Leistung empfangenden (Bau-) Unternehmers anzugeben und 

· auf dessen Steuerschuld hinzuweisen.

In der Rechnung darf keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen werden, denn sonst wird sie vom Rechnungsaussteller geschuldet. Auf die Steuerschuld des (Bau-) Unternehmers hat dies keinen Einfluss.

4. Enstehung der Steuerschuld

Bei SOLL-Besteuerung (vereinbarte Entgelte) des die Leistung erbringenden (Sub-) Unternehmers bestehen keine Besonderheiten. Die Steuerschuld des (Bau-) Unternehmers entsteht nach den allgemeinen Grundsätzen.

Bei der IST-Besteuerung (vereinnahmte Entgelte) des (Sub-) Unternehmers ist allerdings zu beachten:

Die Steuerschuld des die Leistung empfangenden (Bau-) Unternehmers für im Zeitpunkt der Leistungserbringung noch nicht vereinnahmte Entgelte entsteht bereits mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Leistung ausgeführt worden ist.

Beispiel:

Vereinbartes Entgelt für eine Bauleistung € 100.000,--. Die Leistung wird am 20. Mai erbracht. Folgende Zahlungen werden durchgeführt:

	Zahlungszeitpunkt
	Betrag

€
	Entstehung der 

Umsatzsteuerschuld
	Fälligkeit der 

Umsatzsteuer

	
	
	
	

	15. April
	25.000,--
	Ende April
	15. Mai

	15. Mai
	25.000,--
	Ende Mai
	15. Juni

	15. Juni
	25.000,--
	Ende Mai
	15. Juni

	15. Juli
	25.000,--
	Ende Mai
	15. Juni


5. In-Kraft-Treten

Die Neuregelung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30.9.2002 ausgeführt werden.

Wurden für Leistungen nach dem 30.9.2002 Anzahlungen vor dem 1.10.2002 geleistet, sind die bisherigen Vorschriften anzuwenden – die für eine Anzahlung vor dem 1.10.2002 mit Umsatzsteuerausweis erteilte Rechnung, ist nicht zu berichtigen. In einer für Umsätze nach dem 30.9.2002 sodann erstellten Schlussrechnung sind die Nettobeträge auszuweisen, der Nettobetrag der Anzahlungen ist anzurechnen. Bei der vom Leistungsempfänger geschuldeten Steuer ist vom verminderten Betrag auszugehen.

Eine solche Anzahlungsrechnung muss mit Umsatzsteuerausweis erstellt werden, damit der Vorsteuerabzug für den (Bau-) Unternehmer möglich ist. Bei ausländischen (Sub-) Unternehmern, die von der VO 800/1974 Gebrauch machen, gilt dies nicht.


